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1.
Gliederungsansatz

Um das Problem des Parallehandels von verschiedenen Seiten aus zu beleuchten, wird nach einer kurzen Begriffsdefinition (Kapitel 2) in Kapitel 3 zuerst die Leitentscheidung des Europäischen Gerichtshofes bezüglich Parallelhandelsbeschränkung – der Fall Grundig / Consten – präsentiert. Im darauffolgenden Abschnitt werden theoretische Konzepte im Bezug auf Parallelhandel vorgestellt. Im fünften Kapitel soll die Sichtweise der Unternehmen dargestellt werden, also hauptsächlich die Gründe für und die Arten der Beschränkung. Daran anknüpfend erfolgt eine knappe Erörterung staatlicher Möglichkeiten von Parallelhandelsbeschränkungen (Kapitel 6). In Kapitel 7 soll dann auf die Vorgehensweise von EU-Kommission und EuGH eingegangen werden. Abschließend erfolgt eine Beurteilung des Parallelhandels. Ein Ausblick soll kurz eine mögliche Entwicklung der Problematik darstellen (Kapitel 8).

2.
Begriffsdefinition

Die vorliegende Arbeit behandelt das Problem der Parallelhandelsbeschränkung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Parallelhandel liegt vor:

Def. 1:
wenn Produkte eines Anbieters, die zum dortigen Verkauf in ein bestimmtes Land geliefert werden, aus diesem wiederum in ein anderes Absatzland des Anbieters exportiert werden1.

Hat der Hersteller nun ein Interesse, diesen Handel zu unterbinden, so wird er sich in der Regel an die autorisierten Händler seines Vertriebsnetzes wenden, um diesen den Verkauf der von ihm produzierten Waren an Parallelhändler direkt zu untersagen. Die Beschränkung des Parallelhandels ist ihrer Art nach also eine vertikale Wettbewerbsbeschränkung2.

3.
Der Fall Grundig / Consten

3.1.
Darstellung des Tatbestandes

Das Urteil im Fall Grundig / Consten vom 13. Juli 1966 (zugrundeliegende Entscheidung der Kommission: 23. September 1964) stellt die Leitentscheidung des EuGH in Sachen Parallelhandelsbeschränkungen dar. Grundig, als Hersteller von HiFi- und TV-Geräten, und Consten, ein französischer Großhändler, hatten die Vereinbarung getroffen, daß Consten in Frankreich der Alleinvertrieb für alle von Grundig entsprechenden importierten Waren zugesichert wurde. Grundig trat auch selbst nicht als Verkäufer in Frankreich auf. Im Gegenzug erklärte sich Consten bereit, keine Grundig-Produkte aus Frankreich zu exportieren und so andere Absatzmärkte von Grundig zu beliefern. Zusätzlich zum Alleinvertriebsrecht wurde auf Consten in Frankreich die Grundig-Handelsmarke GINT (Grundig International) eingetragen, so daß Paralleimporteure entsprechende Waren nur unter Umgehung des französischen Warenzeichenrechts einführen konnten3. Die Klägerinnen (Grundig und Consten) begründeten die Maßnahmen so, daß Consten ohne entsprechende Zusicherungen keine vernünftige Planung hinsichtlich des Absatzes vornehmen könne und daß keine Möglichkeit bestünde, Garantie- und Kundendienst für alle nach Frankreich importierten Geräte zu leisten4.

3.2.
Entscheidung von Kommission und Gerichtshof

Die Kommission erkannte in der Vereinbarung zwischen Grundig und Consten den Zweck der Abschottung des französischen Marktes, um damit Preiswettbewerb zu verhindern. „Der absolute Gebietsschutz wurde als besonders hinderlich für die Integration der nationalen Märkte angesehen“5. Die Kommission untersagte die Alleinvertriebsvereinbarung zwischen Consten und Grundig gänzlich. Der EuGH bestätigte die Entscheidung der EK teilweise, indem er umfassend urteilte, daß jede Vereinbarung über „weitverbreitete Marken“, die zum Ziel hat, die Märkte der EU gegeneinander abzugrenzen, gegen das Verbot des Art. 85 Abs. 1 EGV verstoße, und somit der Integration als primärem Ziel des EG-Vertrages entgegenstünde. Man kann also erkennen, daß Kommission und EuGH vertikale Vereinbarungen sehr kritisch betrachten, so sie denn absoluten Gebietsschutz zur Folge haben können.

Speziell wurde zu den einzelnen Begründungen der Klägerinnen geantwortet, daß „[Planungs-]Risiken mit jeder kaufmännischen Tätigkeit verbunden sind und insoweit keinen besonderen Schutz rechtfertigen können“6. Bezüglich der Garantieverweigerung wurde festgestellt, daß die Beklagte (UNEF) durchaus selbst Garantieleistungen erfüllt und Consten somit gar kein Nachteil entstünde.

Eine weitere Gefahr für den innergemeinschaftlichen Handel stellt der Mißbrauch des Warenzeichenrechts dar, wie er im vorliegenden Fall beschrieben ist. Die Handelsmarke GINT wurde auf Consten mit dem Ziel übertragen, autorisierte Händler vor Parallelimporten zu schützen7. Um Handelsbeschränkungen durch die Ausnutzung paralleler Schutzrechte zu vermeiden, hat der Europäische Gerichtshof die sogenannte Erschöpfungstheorie entwickelt, wonach alle parallelen Schutzrechte als erschöpft gelten, wenn das geschützte Produkt in einem Mitgliedstaat der Union in Verkehr gebracht worden ist. Dementsprechend dürfen Parallelimporte nicht mit der Begründung unterbunden werden, daß Schutzrechte dadurch verletzt werden. Der EuGH erklärt demnach die Ausnutzung von Schutzrechten zur Abwehr von Parallel-importen als unvereinbar mit Art. 85 Abs. 1 EGV8. Im Unterschied zur Entscheidung der EK erklärte der EuGH allerdings nur die Teile der Alleinvertriebsvereinbarung für unwirksam, die sich auf die Beschränkung des Binnenhandels bezogen, da laut Gerichtshof keine treffenden Gründe seitens der Kommission angeführt wurden, die eine Niederschlagung der gesamten Vereinbarung gerechtfertigt hätten9.

Eine Freistellung nach Art. 85 Abs. 3 EGV wurde nicht erwogen. Zwar hätte durch die Vereinbarung die Warenverteilung effizienter erfolgen können. Der absolute Gebietsschutz wurde jedoch nicht als unerläßlich dafür angesehen10.

4.
Theoretische Konzepte und gesetzliche Grundlagen

4.1.
Theoretische Beurteilung von Parallelhandel

Um sich dem Parallelhandelsproblem theoretisch zu nähern, muß hinterfragt werden, warum Beschränkungen des Parallelhandels einerseits befürwortet, andererseits, nicht zuletzt durch Kommission und Gerichtshof, generell verboten werden.

Gieseke z.B. stützt sich in seiner Beurteilung11 auf die Lehren der Chicago-Schule. Eine Wettbewerbsbeschränkung wird hiernach nur vermutet, wenn horizontale Konzentration oder Eintrittsbarrieren vorliegen, d.h. der Interbrand-Wettbewerb gefährdet ist. Er führt an, daß es aus Sicht des Herstellers nicht sinnvoll ist, Händlern Parallelimportbeschränkungen aufzuerlegen, da der Hersteller durch solche Maßnahmen das Preis-Leistungs-Verhältnis der Waren nicht zu seinen Gunsten verändern kann, ohne Absatzeinbußen hinzunehmen. Der Hersteller entzieht sich nämlich nicht dem Wettbewerb mit seinen Konkurrenten, sondern schaltet lediglich den Wettbewerb zwischen den Händlern aus, die seine Produkte vertreiben. Für den Hersteller ergäbe sich also das Problem, daß er Konsumenten an seine Konkurrenten verlieren würde12. Gieseke spricht also den herstellerseitigen Parallelhandelsbeschränkungen ganz klar den wettbewerbsbeschränkenden Charakter ab und rechtfertigt somit auch nicht die Subsumtion von herstellerseitigen PHB unter Art. 85 Abs. 1 EGV13. Eine Einschränkung des Händlerwettbewerbs sieht Gieseke ebenfalls nicht, da nach seiner Analyse der EG-Vertrag nur den „leistungsorientierten, unverfälschten und redlichen Wettbewerb“ schützt, und Wettbewerb durch Parallelhändler diese Merkmale nicht erfüllt. Den „wirtschaftlichen Handlungsspielraum der Vertragshändler“ sieht er „nicht unbillig“ eingeschränkt14.

Reich schreibt über die Chicago-Schule, daß aus deren Sicht die Konsumentenwohlfahrt im Vordergrund stünde, daß es dabei aber lediglich auf die Entscheidungsfreiheit des Konsumenten ankomme, „welche [verschiedenen] Produkte er zu welchem Preis erwerben wolle“. Die Entscheidungsfreiheit zwischen verschiedenen Preisen für gleiche Produkte spiele für die Wohlfahrt keine Rolle. Er kritisiert diese normative Sicht, da sie auf Theorien und nicht auf Erfahrungen basiere. Außerdem sei eine solche einseitig effizienzorientierte Sicht nicht sehr realitätsnah, da man auch gleichzeitig die Marktfreiheit im Auge behalten müsse15. Hier wird erkennbar, daß die Chicago-Schule zum einen auf die effiziente Allokation setzt und daß zum anderen unter Wettbewerb nur Interbrand-Wettbewerb verstanden wird, und somit Verbote von Parallelhandelsbeschränkungen nicht begründet sind.

Gieseke geht ferner von der Seite des funktionsfähigen Wettbewerbs an die Parallelhandelsproblematik heran und kommt zu dem Ergebnis, daß Verbote von Parallelhandelsbeschränkungen nur dann sinnvoll sind, wenn kein wirksamer Interbrand-Wettbewerb existiert oder wenn vermutet werden kann, daß der Hersteller das Verbot nicht umgeht16. Auch hier steht Wettbewerb für den Wettbewerb zwischen Marken, und diesen gilt es zu schützen.

Gerade die Sichtweise des funktionsfähigen Wettbewerbs stellt sich als interessant heraus, da auch die EU-Wettbewerbspolitik marktstrukturorientiert ausgerichtet ist. Traditionell werden vertikale Beschränkungen negativ beurteilt, da sie geeignet sind, den Wettbewerb zu hemmen und die Integration der Märkte zu gefährden (Wettbewerb wird hier nicht auf den Herstellerwettbewerb reduziert). Mit Annahme des Grünbuchs über vertikale Beschränkungen hat man sich aber der Diskussion geöffnet. Begründet wurde dies mit der Tatsache, daß 1999 die Gruppenfreistellungsverordnungen über vertikale Beschränkungen auslaufen, und mit der Feststellung, daß bei gegebenem intensiven Markenwettbewerb die Effizienzsteigerungen durch vertikale Vereinbarungen die „wettbewerbshemmenden Wirkungen vertikaler Beschränkungen aufwiegen“ können17. Reich merkt hierzu an, daß mit dem Zusammenwachsen der Märkte das Parallelhandelsproblem zunehmend an Bedeutung verlieren wird, und sich somit die Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft mehr auf die Förderung des Interbrand-Wettbewerbs konzentrieren kann. Um hier einen funktionierenden Wettbewerb zu erreichen, der dem Integrationsziel gerecht wird, werden auch kleinere Wettbewerbsbeschränkungen vom EuGH akzeptiert werden18.

4.2.
Preisdifferenzierung als Motivation für Parallelhandel

4.2.1.
Vorgehen bei Preisdifferenzierung

Als Motiv für Parallelhändler ist die unterschiedliche Preissetzung der Hersteller für (annähernd) homogene Güter auf unterschiedlichen Märkten zu sehen. Dieses Phänomen wird als Preisdifferenzierung bzw. Preisdiskriminierung bezeichnet und ist folgendermaßen definiert:

Def. 2:
Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Anbieter ein homogenes oder heterogenes Objekt zu Preisen verkauft oder vermietet, die nicht oder nicht voll den Unterschieden der Herstellkosten oder der Einstandspreise entsprechen19.

Voraussetzung für Preisdifferenzierung ist eine höchstens oligopolistische Marktstruktur, wobei Güter nicht vollkommen homogen sind, anderenfalls müßte man von Preisnehmerschaft der Anbieter ausgehen.

Gemäß der neoklassischen Preistheorie stellt sich das Problem der Preisdifferenzierung so dar, daß der Anbieter das unterschiedliche Nachfrageverhalten der Konsumenten kennt, was sich letztlich in unterschiedlichen Nachfrage- bzw. Preis-Absatz-Funktionen niederschlägt, die folgende Gestalt haben: p=a-b*x. Mit diesem Wissen und unter der Voraussetzung der Gewinnmaximierung wird der Anbieter nun für jede der Nachfragesituationen einen Preis und eine Produktionsmenge ermitteln, nach dem Schema: GK=GE, wobei der GE im Gegensatz zu den Grenzkosten nicht konstant ist, sondern sich aus der Erlösfunktion E=p*x ableiten läßt. Im Gegensatz zur Preissetzung gemäß einer aggregierten Nachfragekurve kann der Anbieter seinen Gewinn ausweiten (s. Abb. 1a)-c)). Diesen allgemeine Struktur der Preisdifferenzierung kann man nun in drei Kategorien einteilen.

Dies ist zum ersten die perfekte Preisdifferenzierung, wobei der Anbieter für jeden Konsumenten eine individuelle Preis-Absatz-Funktion annimmt und auch durchsetzen kann, was aus Informations- und Kostengründen eher unwahrscheinlich ist (s. Abb. 2a)). Ferner kann die Preisdifferenzierung zweiten Grades auftreten, bei der der Anbieter den Preis nur noch stufenweise variieren kann, da ein Nachfrager die gesamte nachgefragte Menge nur noch zu einem Preis übernimmt, und nicht jede zusätzliche Mengeneinheit zu einem anderen Preis. Der Gewinn des Anbieters gegenüber dem ersten Fall sinkt (s. Abb. 2b)). Bei diesen beiden Fällen wird eine Nachfragefunktion vorausgesetzt, entlang der es zu Preisdifferenzierung kommt. Bei Preisdifferenzierung dritten Grades hingegen teilt der Anbieter, entsprechend dem oben geschilderten Fall, die Konsumenten in Gruppen mit unterschiedlichen Preis-Absatz-Funktionen ein. Der gewinnmaximierende Anbieter geht nun so vor, daß für jeden Teilmarkt m die Beziehung GEm=GK gilt (Die Kostenfunktion laute K=c+d*x und sei über alle Teilmärkte gleich). Addiert man nun alle diese (Teil-)Gleichungen auf und dividiert durch die Anzahl der Teilmärkte, so folgt: 1/n*GE1 + 1/n*GE2 + ... + 1/n*GEn = GK als Gewinnmaximierungsbedingung über alle Teilmärkte hinweg.

4.2.2.
Arten der Preisdifferenzierung und Beurteilung

Preisdiskriminierung kann unterschiedlich durchgeführt werden, z.B. als regionale Preisdifferenzierung. Die grundsätzliche Schwierigkeit besteht darin, die Preisdifferenzierung aufrechterhalten zu können, da nämlich generell die Möglichkeiten der Ausgleichs- und Differenzarbitrage20 bestehen. Hier zeigt sich das Problem der Parallelhandelsbeschränkungen. Weiterhin gibt es die personelle Preisdifferenzierung, bei der die Preise entsprechend der Kaufkraft der Nachfrager variiert werden. Auch hier ist Parallelhandel möglich, obwohl die Märkte geographisch nicht differenziert sind. Zudem sind zu nennen: individuelle und zeitliche Preisdifferenzierung und Preisdifferenzierung nach Gütereigenschaften.

Insgesamt gilt aber, daß der Vorteil der durch die Differenzierung entsteht, also der Mehrgewinn, die Kosten der Differenzierung übersteigen muß, damit Preisdiskriminierung für den Anbieter lohnend wird. Hier sind dann natürlich auch die Kosten zu berücksichtigen, die durch die Beschränkung des Parallelhandels entstehen (bspw. Kontrollkosten).

Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht bedeutet Preisdifferenzierung (dritten Grades) eine Umverteilung von Konsumentenrente auf Produzentenrente unter Berücksichtigung eines gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverlustes. Die insgesamt produzierte Menge bleibt erhalten (bei linearen Nachfragekurven). Unter wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten läßt sich keine klare Aussage treffen, da Wettbewerb sowohl gefördert als auch beschränkt werden kann.

5.
Parallelhandel aus Sicht der Unternehmen

Parallelhandelsbeschränkungen stellen, wie bereits beschrieben, vertikale Vereinbarungen dar und können als solche prinzipiell zwischen verschiedenen Absatzstufen und in beiden Richtungen praktiziert werden, wobei der Hersteller immer involviert sein sollte, da sonst eine Lückenlosigkeit der Beschränkung nicht gewährleistet ist. Die Qualität der Beschränkung aus Sicht der Unternehmen läßt sich anhand der Bindungsintensität zwischen den Unternehmen bestimmen. Brauer unterscheidet hier die faktische und die formale Bindungsintensität, wobei für die Unternehmen die faktische, also tatsächlich vorhandene Bindungsintensität ausschlaggebend ist21. Dies ist ein interessanter Aspekt, da nämlich die Kommission ihre Entscheidung nach der formalen Bindungsintensität trifft. In Art. 85 Abs. 1 EGV heißt es: „[...] verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen [...] welche [...] eine Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken“.

5.1.
Parallelhandelsgüter

Für Parallelhändler sind Güter interessant, die eine niedrige Volumen-Wert-Relation aufweisen und die ferner nicht leicht verderblich sind, da immer die Transportkosten und die Transportdauer zu beachten sind. Denn Absatz- und Beschaffungsmarkt des Parallelhändlers sind immer verschieden voneinander. In der Vergangenheit fanden PHB vor allem auf den Märkten für Arzneimittel, Luxusgüter, Elektronikprodukte und Kraftfahrzeuge statt22.

5.2.
Herstellerunternehmen

5.2.1.
Gründe für die Beschränkung von Parallelhandel

Wie wir bereits erfahren haben, gibt es laut Gieseke eigentlich kein Interesse der Hersteller, den Parallelhandel zu beschränken, da ihr Absatz darunter leiden würde. Nun gilt es also zu untersuchen, warum trotzdem herstellerseitige Beschränkungen des Parallelhandels vorgenommen werden, wenn sie doch nicht effizient im Bezug auf Geweinnausweitung sind. Ein Grund dafür könnte in den unterschiedlichen Kosten der Herstellung und des Vertriebes23 in den verschiedenen Staaten der EU liegen. Um die an unterschiedlichen Standorten hergestellten Güter auch sicher vertreiben zu können, kann es für die Hersteller natürlich von Vorteil sein die nationalen Märkte weiterhin abzuschotten. Dies wird v.a. dann der Fall sein, wenn der Hersteller PHB benutzt, um etwa Mißbrauchsstrategien, wie ruinöse Preiskonkurrenz, wirksam werden zu lassen24. In diesem Zusammenhang haben Hersteller ferner ein Interesse daran, die im Binnenmarkt zwar abnehmenden, aber immer noch vorhandenen Margenunterschiede auszunutzen25. Aber auch vom Hersteller nicht zu vertretende Preisunterschiede, wie sie z.B. durch unterschiedliche Besteuerung entstehen, können Anlaß zu PHB geben26. Ein weiteres Argument der Hersteller gegen Parallelhandel ist das „Free-rider“-Problem. Dementsprechend können Parallelhändler deshalb Arbitrage betreiben, weil Verbraucher von Zusatzleistungen, die einem Produkt anhaften, nicht ausgeschlossen werden können, diese Zusatzleistungen aber mit dem Produkt nicht abgegolten werden (bspw. Garantieleistungen)27. Hersteller berufen sich bei der Begründung von PHB auch darauf, daß Händler ihre Produkte nur dann vertreiben werden, wenn diese Produkte dem Wettbewerb entzogen werden28. In der Literatur findet sich als Grund für die Behinderung von Parallelhandel noch, daß Hersteller den Veblen-Effekt ausnutzen wollen und somit den Verkauf ihrer Produkte auf wenige „ausgesuchte Händler mit entsprechender Ausstattung“ konzentrieren29.

5.2.2.
Arten der Beschränkung

Die üblichste Beschränkung des Parallelhandels durch Herstellerunternehmen besteht in der Weisung an die Händler eines Vertriebssystems, keine Produkte außerhalb des ihnen zugewiesenen Vertragsgebietes zu verkaufen. Hierbei wird die Initiative nicht unbedingt vom Hersteller selber ausgehen, sondern von betroffenen Händlern, die den Hersteller zu einer entsprechenden Maßnahme drängen. Es kann aber auch versucht werden, den Parallelhandel durch die Ausnutzung nationaler Regulierungen einzuschränken. So geschehen im Falle Bayer Dental, durch ein in den AGB festgeschriebenes Umverpackungsverbot30. Hier werden also nationale Verpackungsregulierungen ausgenutzt, um Märkte abzuschotten. Bei selektiven Vertriebssystemen in der Automobilbranche wurde oftmals auch versucht Parallelhandel einzuschränken, indem man Garantieleistungen für parallelimportierte Fahrzeuge gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen übernahm31. Ferner wird versucht, Parallelhandel durch den Einsatz von gewerblichen Schutzrechten zu unterbinden. Ein Beispiel ist der oben zitierte Fall Grundig / Consten. Aber auch im Fall Bayer Dental tauchte dieses Problem auf, da Bayer versuchte, durch den Hinweis auf die Verletzung ebensolcher Schutzrechte in den AGB, Parallelhändler abzuschrecken. Mit dem Problem der Schutzrechtsverletzung im Bezug auf Parallelhandel hat sich auch Andermann beschäftigt. Er geht dabei vom Territorialitätsprinzip aus und stellt zwei Fragen in den Vordergrund. Zum einen: Welches Recht gilt, wenn ein inländisches Schutzrecht im Ausland verletzt wird? Zum anderen: Sind bei der Beurteilung der Verletzung eines inländischen Schutzrechtes im Ausland verwirklichte Tatbestandsmerkmale zu berücksichtigen? Er kommt zu dem Ergebnis, daß im Einzelfall zu prüfen ist, „ob das ausländische dem inländischen Inverkehrbringen gleichgestellt werden kann“. Sei dies der Fall, so könne Parallelhandel nicht durch Berufung auf Schutzrechte unterbunden werden32.

5.2.3.
Umgehungsmöglichkeiten von PHB-Verboten

Die Möglichkeiten der Hersteller, Verbote von Parallelhandelsbeschränkungen durch die EU-Kommission zu umgehen, hat vor allem Gieseke erörtert33. Hier sollen exemplarisch einige dargestellt werden.

Eine Strategie wäre z.B. die Einstellung der Belieferung von Niedrigpreismärkten, wie gesehen im Fall Distillers34, womit dem Parallelhändler die Bezugsquelle genommen wird. In abgemilderter Form kann dies darauf hinauslaufen, daß Niedrigpreismärkte erst dann beliefert werden, wenn Hochpreismärkte gesättigt sind. Auch kann der Hersteller als direkter Vertragspartner des Endverbrauchers auftreten, ohne alle Vertriebsmaßnahmen übernehmen zu müssen, und so den Handel umgehen. Bleibt der Handel weiterhin eingeschaltet, so besteht die Möglichkeit der Sanktionierung „abtrünniger“ Händler mit Mitteln, die für die Kommission als Wettbewerbsbeschränkung nur schwer zu fassen sein dürften. Anzuführen sind hier Lieferfristen oder etwa begrenzte Liefermengen pro Händler, was mit der Aufrechterhaltung des Exklusivitätscharakters eines Produktes zu begründen wäre. Ferner kann dem Parallelhändler seine Tätigkeit durch Marketing-Maßnahmen im Produktdesign-Bereich erschwert werden, indem bspw. häufig das äußere Erscheinungsbild einer Ware geändert wird und, evtl. in Kombination damit, Niedrigpreismärkte erst später mit dem dem „Facelifting“ unterzogenen Produkt beliefert werden. Der Hersteller könnte auch versuchen, durch „Free-riding“ motivierten Parallelhandel zu unterbinden, indem er entweder versucht, Nebenleistungen zu senken und dadurch Produkte zu verbilligen (Zielmärkte), oder indem nicht handelbare Nebenleistungen verstärkt werden, um Produkte zu verteuern (Quellmärkte) . Fraglich bei dieser Strategie ist allerdings, inwieweit sie betrieben werden kann, ohne Absatzeinbußen hinnehmen zu müssen, gerade dann, wenn es sich wie im Beispiel bei Gieseke, bei der Nebenleistung um die Werbeaktivitäten für ein Produkt auf dem Zielmarkt handelt.

Wie aber sind die Umgehungsanstrengungen insgesamt zu bewerten? Normalerweise orientiert sich ein Hersteller mit seinem Angebot an den Präferenzen der Nachfrager und an den Kosten, die die Produktion verursacht. Dementsprechend versucht er, seine Erlöse zu maximieren, also ein Preis-Leistungs-Verhältnis zu schaffen, welches einerseits die Kosten minimiert und gleichzeitig auf eine möglichst breite Präferenzbasis bei den Konsumenten trifft. Bei den Umgehungsversuchen hingegen orientiert sich der Hersteller weder an den Präferenzen noch an den Kosten, sondern an der Möglichkeit, auf verschiedenen Märkten unterschiedliche Preis-Leistungs-Verhältnisse aufrecht erhalten zu können, und somit seinen Gesamtertrag zu maximieren. Am Pareto-Kriterium35 gemessen, also bei weitem kein gesamtwirtschaftlich optimaler Zustand. Folglich treten Ineffizienzen auf, die, je größer die nationalen Preisunterschiede sind, erhebliche Ausmaße annehmen können36.

5.3.
Händlerunternehmen

Vorstellbar sind auch Parallelhandelsbeschränkungen seitens der Händler, ohne Einschaltung des Herstellers37. So könnten Händler untereinander vereinbaren, daß sie nicht über die nationalen Grenzen hinaus Kunden bedienen. Der Erfolg einer solchen horizontalen Vereinbarung hängt natürlich von mehreren Komponenten ab, wie z.B. Markttransparenz, Marktform auf Handelsebene, aber auch davon, ob der Hersteller selbst in den jeweiligen Gebieten der Händler als Verkäufer auftritt. Denkbar wäre eine horizontale Vereinbarung auf Handelsebene innerhalb eines selektiven Vertriebssystems mit Selbstbeschränkung des Herstellers, wobei die Händler ein Oligopol mit hoher Markttransparenz bilden. Gewichtigstes Problem wäre aber sicher die Interessendivergenz zwischen Händlern auf Hochpreis- und Niedrigpreismärkten, die das Zustandekommen einer solchen Vereinbarung eher unwahrscheinlich werden läßt. Selbst beim Zustandekommen hätte man folglich ein Gefangenendilemma-Problem. Die oben erwähnte faktische Bindungsintensität38 wäre annähernd null, obwohl formale Bindungsintensität bestünde.

Natürlich verstieße aber auch diese Variante der Parallelhandelsbeschränkung gegen EG-Recht, da hier ebenfalls Art. 85 Abs. 1 EGV betroffen wäre. Ferner wäre evtl. Art. 86 EGV anwendbar, wenn das Kriterium der mißbräuchlichen Ausnutzung von Marktbeherrschung erfüllt wäre39.

6.
Parallelhandelsbeschränkung und staatliche Interessen

Man muß sich fragen, inwiefern ein Mitgliedstaat der Europäischen Union den Handel innerhalb der EU noch beschränken kann, bzw. will. Theoretisch stünden tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse zur Verfügung, aber durch die Gründung der EG und die darauffolgende Etablierung der Zollunion40 wurden den Nationalstaaten die tarifären Mittel genommen, den Binnenhandel zu verzerren und nationale Märkte zu schützen. Ferner sind gemäß Art. 30 EGV mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen verboten. Konkretisiert hat dies der EuGH indem er sagt, daß eine staatliche Maßnahme, „die dazu führt, die Einfuhren in der Weise zu kanalisieren, daß sie nur bestimmten Unternehmen möglich sind, andere jedoch davon ausgeschlossen werden“41, verboten ist. Außerdem stünden solche Handlungen natürlich in starkem Gegensatz zu dem Primärziel der EU-Wettbewerbspolitik, nämlich der Integration der Märkte.

Von Parallelhandelsbeschränkungen zu trennen sind Handelsbeeinträchtigungen, die im Sinne des Art. 36 EGV vorgenommen werden.

7.
Das Vorgehen von EU-Kommission und Gerichtshof

Ziel der Kommission ist die Integration der Märkte wie sie in Art. 3 Punkte a)-c) EGV beschrieben ist und wie sie u.a. auch durch die Vorschriften über die Zollunion (Art. 9 ff. EGV) umgesetzt wird. Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist die Zulassung von Arbitragemöglichkeiten, um Preisunterschiede abzubauen. Dies macht die Wichtigkeit von Parallelhandel aus42. In ihrem Bericht über die Wettbewerbspolitik für das Jahr 1996 schreibt die Kommission über Vertriebsvereinbarungen, daß „die Beschränkungen aber nicht übertrieben sein und vor allem nie zu einer absoluten Marktabschottung führen dürfen“43.

Gemäß Art. 85 Abs. 1 EGV sind Parallelhandelsbeschränkungen verboten, da sie „den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind“ und eine „Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken“. Mit anderen Worten: PHB bewirken absoluten Gebietsschutz für die Händler und verstoßen damit gegen das Integrationsziel der EU. Entsprechend dieser Maßgabe hat die Kommission bislang immer ihre Entscheidungen getroffen und wurde i.A. dabei vom EuGH unterstützt44. Art. 85 Abs. 1 kommt bspw. zum tragen bei „dual pricing“-Strategien, Lieferverweigerung oder Garantieverweigerung, aber auch bei der Ausnutzung von gewerblichen Schutzrechten45. Ausnahmen waren u.a. die Fälle Distillers Company PLC und Boussois / Interpane, wo eine zeitlich befristete Parallelhandelsbeschränkung akzeptiert wurde. In beiden Fällen handelte es sich jeweils um Einzelfreistellungen gemäß Art. 85 Abs. 3 EGV. Es ist allerdings auch zu erkennen, daß sich die Kommission bei der Beurteilung der Fälle schwer getan hat und ihre Prinzipien im Bezug auf eine Marktöffnung nicht so streng ausgelegt hat, wie es in anderen Fällen geschehen ist46. Gründe für die Ausnahmen waren zum einen die Rücksicht auf die Erschließung eines neuen Marktes und zum anderen die Rücksichtnahme auf die Wiedereinführung eines Produktes auf einem Markt47. Generell gilt für Ausnahmen, daß die Markterschließung ohne den Schutz von Parallelhandel nicht möglich sein darf48.

Im Bezug auf Vertriebssysteme ist zu erwähnen, daß quantitativ selektierende Vertriebssysteme gegen Art. 85 Abs. 1 EGV verstoßen. Selbiges gilt für die modifizierte qualitative Selektion, bei der der Händler zusätzlich zur objektiven Eignung noch bestimmte Absatzförderungsmaßnahmen erfüllen muß49. Qualitativ selektierende Vertriebssysteme sind demnach zugelassen, wobei die Objektivität der Kriterien schwer zu belegen ist, da vom Hersteller meist auf „angemessene“ Bedingungen betreffend den Händler abgestellt wird50.

Ferner sind nach Art. 30 EGV „mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung [...] verboten“. Unter diese „Maßnahmen gleicher Wirkung“ subsumiert der EuGH bspw. auch den Einsatz gewerblicher Schutzrechte zur Behinderung von Parallelhandel. Er legt Art. 30 EGV entsprechend dem Wortlaut von Art. 85 Abs. 1 EGV aus51.

Eine weitere Möglichkeit gegen PHB vorzugehen, ist die Anwendung von Art. 86 EGV, wenn die Voraussetzung der mißbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung gegeben ist. Vorteil des Art. 86 EGV gegenüber Art. 85 EGV ist, daß nicht nur Vereinbarungen, sondern auch einseitige Maßnahmen verfolgt werden können und daß keine „Spürbarkeit“ gegeben sein muß. Hierunter fallen z.B. Umverpackungsverbote52.

All diese Vorschriften dienen dazu, die in Kapitel 5.2.1. dargestellten Ursachen für PHB zu bekämpfen. Bei den von den Herstellern zu verantwortenden Gründen, wie die Durchsetzung von Mißbrauchsstrategien und die Aufrechterhaltung von Margenunterschieden, ist das wohl gerechtfertigt. Fraglich ist nur die Rechtfertigung von Verboten der Beschränkungen bei nicht vom Hersteller zu verantwortender Preisdifferenzierung (bspw. Preisunterschiede aufgrund unterschiedlicher nationaler Steuerregelungen). Das genannte „Free-riding“ Problem wird bei den Entscheidungen der EU-Kommission kaum thematisiert, da bei der Existenz von Preisunterschieden prinzipiell von unterschiedlichen Gewinnspannen und nicht von unterschiedlichen Händlerleistungen ausgegangen wird53.

Entsprechend Art. 85 Abs. 3 EGV ist natürlich eine Freistellung vertikaler Vereinbarungen möglich, wenn alle dort genannten Bedingungen erfüllt sind. Freigestellt ist z.B. das Verbot von aktiven Verkäufen im Rahmen von Vertriebsvereinbarungen (geregelt in GVO 1983/83 für Alleinvertriebsvereinbarungen). Passive Verkäufe hingegen müssen möglich bleiben54. Die GVOn sind im übrigen so aufgebaut, daß in einer schwarzen Liste alle mit dem Gemeinsamen Markt nicht vereinbaren Bestimmungen enthalten sind und in einer weißen Liste entsprechend unbedenkliche Vereinbarungen niedergelegt werden55.

Auch Art. 36 EGV stellt eine Norm dar, die Ausnahmen regelt. Hier sind abschließend Gründe aufgelistet, die eine staatliche, nichtdiskriminierende Beschränkung des Handels legitimieren56. Das Beweislastproblem, daß Art. 36 EGV betroffen ist, liegt in Fällen von Lebensmittelzusatzstoffen, die internationalen Standards genügen, bei dem importierenden Staat. Ansonsten wird dem Importland eine Einschätzungsprärogative eingeräumt57.

Wenn man über das Vorgehen von EU-Kommission und EuGH redet, sollte man nicht vergessen, daß die Kommission die Möglichkeit hat, empfindliche Geldstrafen gegen Unternehmen auszusprechen, die mit ihren Geschäftspraktiken gegen Art. 85 Abs. 1 oder Art. 86 EGV verstoßen. Die Bußgelder können in Abhängigkeit vom Ausmaß und der Dauer der Wettbewerbsbeschränkung zwischen 1.000 und 1 Mio. ECU betragen, oder auch 10% des Umsatzes des letzten Geschäftsjahres ausmachen58. Die Geldbußen werden i.A. nur gegen die Hersteller festgesetzt, es sei denn, die Händler haben aktiv bei der Wettbewerbsbeschränkung mitgewirkt59.

Die Tendenz in der Entscheidungspraxis entfernt sich zunehmend von generellen Verboten und tendiert zu einer „rule of reason“-Regelung. Man erkennt also im Rahmen einer Betrachtung aus Sicht des funktionsfähigen Wettbewerbs durchaus gewisse Wettbewerbsbeschränkungen an, um die Integration der Märkte zu fördern (beispielhaft seien die zulässigen Beschränkungen innerhalb der GVOn genannt)60.

8.
Beurteilung von Parallelhandel und Ausblick

Es konnte gezeigt werden, daß Parallelhandel, und damit auch dessen Beschränkung, von wettbewerbstheoretischer Seite aus sehr differenziert zu beurteilen ist. Sicher ist aber, daß Parallelhandel möglich sein muß, um die Abschottung der nationalen Märkte zu verhindern und den Ausbeutungsspielraum der Hersteller gegenüber den Konsumenten zu schmälern. Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht würde ein solcher Ausbeutungsmißbrauch Abschöpfung von Konsumentenrente bedeuten, was, gemessen am Pareto-Kriterium, kein optimaler Zustand wäre, selbst wenn man Umverteilungsfragen außer Acht läßt.

Einen Teil der Kritik muß sich aber auch die Europäische Union aufgrund ihrer Integrationspolitik gefallen lassen. Denn wenn auch ein Großteil der Preisunterschiede auf den Märkten von den Unternehmen gewollt ist, so gibt es doch auch Faktoren, die von den Herstellern nicht zu vertreten sind, wie z.B. Steuerregelungen, Wechselkursschwankungen und nicht angeglichene Preisregelungen61. Hier werden die Unternehmen quasi gezwungen, fehlende Integration im währungs- und finanzpolitischen Bereich auszubaden. Ähnlich argumentiert Gieseke, wenn er sich gegen die ausnahmslose Untersagung von Parallelimportbeschränkungen ausspricht und anführt, daß u.U. PHB sogar regionale Strukturpolitik zur Förderung schwacher Gebiete unterstützen kann62. Gäbe es in diesen Bereichen eine Harmonisierung, so lägen die Gründe für Preisdifferenzierung ausschließlich auf Unternehmensseite, begünstigt durch die GVOn, da hier verschiedene Wettbewerbsbeschränkungen freigestellt sind63. Ein möglicher Lösungsansatz wäre z.B. die Freistellung von Handelsbeschränkungen, wenn die Gründe für Preisunterschiede nicht durch die Unternehmen hervorgerufen werden. Andererseits sollte Preisdifferenzierung aufgrund von Herstellerinteressen strikt verboten bleiben. Die Folge wäre höhere Planungssicherheit für Unternehmen und Schutz der Konsumenten vor Ausbeutungsmißbrauch, aber auch größerer Aufwand für die Kommission bei der Entscheidungsfindung.

Man erkennt jetzt die Dilemma-Situation der EU-Kommission. Einerseits soll die Integration der Märkte forciert werden, und zwar über zunehmenden Wettbewerb, andererseits soll die Industrie gefördert werden, indem man effiziente Allokationssysteme unterstützt64.

Aus wettbewerbstheoretischer Sicht hat man sich dazu entschlossen, vertikale Beschränkungen in Abhängigkeit von der Marktstruktur zu beurteilen, d.h. man bezieht bei der Entscheidung über PHB den Markenwettbewerb mit ein und wägt erst dann Vor- und Nachteile einer vertikalen Vereinbarung gegeneinander ab65.

Aus Sicht des Systemwettbewerbs ließe sich allerdings auch eine Begründung finden, warum man am per-se-Verbot von PHB festhalten sollte. Bei strikter Durchsetzung der Verbote würden nämlich Regierungen auf Hochpreismärkten dazu veranlaßt sein, die Rahmenbedingungen des Vertriebes so anzupassen, daß die Händler über den Aktionsparameter Preis wieder in Wettbewerb mit Händlern aus anderen Mitgliedstaaten treten können, und somit Konsumenten wieder eher im In- als im Ausland kaufen.

Bleibt noch die Frage zu beantworten, wie sich das Parallelhandelsproblem in Zukunft darstellen wird. Die wohl entscheidende Veränderung im europäischen Wirtschaftsraum wird die Einführung des Euro als europäische Einheitswährung sein. Mit der Fixierung der Wechselkurse zum 1. Januar 1999 und der Einführung der Noten und Münzen im Jahr 2002 werden Preisdiskriminierungsspielräume für jedermann offensichtlich. Dies könnte zu einem „run“ von Parallelhändlern auf Niedrigpreismärkte führen und möglicherweise eine Flut von Beschränkungsversuchen verursachen. Andererseits könnte es bis zum Jahre 2002 auch zu einer allmählichen Preisangleichung bei (annähernd) homogenen Produkten auf dem Gemeinsamen Markt kommen, und die Parallelhandelsproblematik würde sich so von alleine lösen.

Ferner wird man sehen müssen, was das Auslaufen der GVOn Ende 1999 bewirken wird. Für die zunehmende Öffnung der Märkte wird es sicherlich von Vorteil sein.
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